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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über das angebotene 
Versicherungsprodukt geben. Die Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der gesamte 
Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag bzw. der Angebotsanforderung, dem Versicherungsschein und 
den beigefügten zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die dort getroffenen Regelungen. Wir empfehlen Ihnen daher, die gesamten 
Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen. Bei Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

 
 
Um welche Versicherung handelt es sich und welche Leistungen erhalten Sie? 
 
Sterbegeldversicherung Tarif K08 
Lebenslange kapitalbildende Lebensversicherung auf den Todesfall ohne Gesundheitsfragen 
(Sterbegeldversicherung) mit laufender Beitragszahlung im Rahmen eines Kollektivvertrages. 
Wir zahlen die Versicherungssumme bei Tod der versicherten Person nach Ablauf von 24 Monaten ab 
dem vereinbarten Versicherungsbeginn. 
Bei vorherigem Tod der versicherten Person zahlen wir die eingezahlten Beiträge ohne Zinsen, ohne 
Stückkosten und ohne etwaige Ratenzuschläge. 
Bei Tod aufgrund eines Unfalls entsprechend den „Zusatzbedingungen zum Tod aufgrund eines Unfalls“ 
zahlen wir von Beginn an die volle Versicherungssumme. 
 

Gibt es Ausschlüsse von unserer Leistungspflicht? 
 
Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen von unserer Leistungspflicht: Einschränkungen können zum Beispiel 
bei kriegerischen Ereignissen oder der vorsätzlichen Herbeiführung des Versicherungsfalles bestehen. 
Eine genaue Beschreibung möglicher Ausschlüsse finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.  
 
Darüber hinaus sind ggf. individuell bei Abschluss des Versicherungsvertrages mit Ihnen vereinbarte 
Leistungsausschlüsse zu beachten. Diese sind im Versicherungsschein aufgeführt. 
 
 
 

Wie sieht es mit der Sicherheit Ihres angelegten Geldes aus? 
 
Wir wollen sicherstellen die Versicherungsverträge unserer Kunden jederzeit erfüllen zu können. Dabei 
wird auf eine ausgewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen geachtet. Rein spekulative 
Anlagen scheiden somit aus. Die Kundengelder sind besonders gesichert. Selbst im Falle eines 
Konkurses kann der Versicherer nicht auf diese Kundengelder zurückgreifen. Über die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwahrung wacht ein unabhängiger Treuhänder. 
Auch ihr Beitrag und die sich daraus ergebenden garantierten Werte (vergleichen Sie hierzu bitte auch 
die beiliegende Modellrechnung) sind sicher, sofern der Vertrag unverändert bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit fortgeführt wird. 
 
 
Was bedeutet Überschussbeteiligung und wie sind Sie an den Überschüssen 
beteiligt? 
 
Wir wollen sicherstellen die Versicherungsverträge unserer Kunden jederzeit erfüllen zu können. Dabei 
wird auf eine ausgewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen geachtet. Rein spekulative 
Anlagen scheiden somit aus. Die Kundengelder sind besonders gesichert. Selbst im Falle eines 
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Konkurses kann der Versicherer nicht auf diese Kundengelder zurückgreifen. Über die 
Ordnungsmäßigkeit der Verwahrung wacht ein unabhängiger Treuhänder. 
Auch ihr Beitrag und die sich daraus ergebenden garantierten Werte (vergleichen Sie hierzu bitte auch 
die beiliegende Modellrechnung) sind sicher, sofern der Vertrag unverändert bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit fortgeführt wird. 
 
Besteht die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu kündigen? 
 
Grundsätzlich ist Ihr Versicherungsvertrag auf die Dauerhaftigkeit des Vertragsverhältnisses ausgelegt. 
Sie können Ihren Versicherungsvertrag jedoch auch kündigen, 
- jederzeit zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres, 
- bei Vereinbarung von Ratenzahlungen auch innerhalb des Versicherungsjahres mit Frist von einem 
Monat zum Schluss eines jeden Ratenzahlungsabschnitts, frühestens jedoch zum Schluss des ersten 
Versicherungsjahres. 
- bei einem beitragsfreien Versicherungsvertrag mit Frist von einem Monat zum Schluss eines jeden 
Monats, frühestens jedoch zum Schluss des ersten Versicherungsjahres. 
Bei einer vorzeitigen Kündigung erhalten Sie den Rückkaufswert. Dieser kann in der Anfangszeit Ihrer 
Versicherung noch gering sein. Unter Umständen auch geringer als die bereits eingezahlten Beiträge. 
Der beiliegenden Modellrechnung können Sie entnehmen, welchen Betrag Ihres Guthabens wir auch bei 
einer späteren Kündigung einbehalten müssen (Stornoabzug). 
Eine vorzeitige Kündigung ist daher immer mit Nachteilen verbunden. Erscheint eine Kündigung aus Ihrer 
Sicht unumgänglich, ist es immer besser, vorab gemeinsam nach anderen Lösungen zu suchen. 
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Allgemeine Bedingungen für die kapitalbildende Lebensversicherung 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner.  
Für Ihre kapitalbildende Lebensversicherung (im Folgenden auch Versicherungsvertrag) gelten die nachfolgen-
den Bedingungen. 
 
Sind Sie versicherte Person, aber nicht Versicherungsnehmer (z.B. weil Ihr Arbeitgeber auf Ihr Leben die Versi-
cherung abgeschlossen hat), dann sprechen wir Sie in den Bedingungen nicht unmittelbar an; denn die dort 
festgelegten Rechte und Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§   1 Welche Leistungen erbringen wir? 
§   2 Wann können Sie Ihren Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen? 
§   3  Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt? 
§   4 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
§   5  Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen oder Krieg? 
§   6 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person? 
§   7 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
§   8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 
§   9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
§ 10 Wann können Sie Ihren Versicherungsvertrag kündigen oder beitragsfrei stellen? 
§ 11 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten verteilt? 
§ 12 Was ist zu beachten, wenn Versicherungsleistungen verlangt werden? 
§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 
§ 14 Wer erhält die Versicherungsleistungen? 
§ 15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens? 
§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Versicherungsvertrag Anwendung? 
§ 17 Wo ist der Gerichtsstand? 
 

Anhang zur Sterbegeldversicherung nach Tarif _K08_ - Zusatzbedingungen zum Tod aufgrund eines Unfalls 
Anhang zur Überschussbeteiligung für die kapitalbildende Lebensversicherung 
Anhang zur Kündigung und Beitragsfreistellung Ihrer kapitalbildenden Lebensversicherung 
Anhang zu den erhobenen Ratenzuschlägen  
Anhang zur Beitragskalkulation 
 
Abkürzungen:  VVG = Versicherungsvertragsgesetz  
  VAG = Versicherungsaufsichtsgesetz  

HGB = Handelsgesetzbuch 
ZRQuotenV = Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung 
RechVersV = Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
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§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 
 
Tarif _K01_ mit laufender Beitragszahlung 
Tarif _K04_ mit Einmalbeitragszahlung 
Kapitalbildende Lebensversicherung auf den Todes- 
und Erlebensfall 

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei 
Tod der versicherten Person, spätestens bei Ablauf 
der Versicherungsdauer. 

 
Tarif _K05_ mit laufender Beitragszahlung 
Kapitalbildende Lebensversicherung mit festem Aus-
zahlungszeitpunkt (Termfixversicherung)  

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei 
Ablauf der Versicherungsdauer. Bei Tod der versi-
cherten Person vor Ablauf der Versicherungsdauer 
entfällt die Beitragszahlung ab Beginn des nächsten 
Ratenzahlungsabschnitts. 

 
Tarif _K07_ mit laufender Beitragszahlung 
Kapitalbildende Lebensversicherung auf den Todes- 
und Erlebensfall für zwei verbundene Leben  

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei 
Tod der zuerst sterbenden versicherten Person, spä-
testens bei Ablauf der Versicherungsdauer. Bei 
gleichzeitigem Tod beider versicherten Personen wird 
die Versicherungssumme nur einmal fällig. 

 
Tarif _K08_ mit laufender Beitragszahlung 
Lebenslange kapitalbildende Lebensversicherung auf 
den Todesfall ohne Gesundheitsfragen (Sterbegeldver-
sicherung)  

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei 
Tod der versicherten Person nach Ablauf von 24 Mo-
naten ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
vorherigem Tod der versicherten Person zahlen wir 
die eingezahlten Beiträge ohne Zinsen, ohne Stück-
kosten und ohne etwaige Ratenzuschläge. Bei Tod 
aufgrund eines Unfalls entsprechend den „Zusatzbe-
dingungen zum Tod aufgrund eines Unfalls“ zahlen 
wir von Beginn an die volle Versicherungssumme. 

 
Tarif _K09_ mit laufender Beitragszahlung 
Kapitalbildende Lebensversicherung auf den Todes- 
und Erlebensfall mit Teilauszahlungen nach festgeleg-
ten Dauern und in festgelegten Prozentsätzen der Ver-
sicherungssumme  

Wir erbringen die jeweiligen vereinbarten Teilauszah-
lungen, wenn die versicherte Person die vereinbarten 
Auszahlungstermine erlebt. Bei Tod der versicherten 
Person während der Versicherungsdauer zahlen wir 
unabhängig von bereits erfolgten Teilauszahlungen 
die Versicherungssumme in voller Höhe. 

 
Hinweis zur vollständigen Tarifbezeichnung 
 
Die erste Stelle in der Tarifbezeichnung (M bzw. W) 
steht für eine männliche bzw. weibliche versicherte 
Person. Die folgenden drei Stellen geben die oben ge-
nannte Tarifbeschreibung an. Die letzten vier Stellen 
dienen zur Kennzeichnung der verwendeten Rech-
nungsgrundlagen. 
 
Steht an fünfter Stelle der Tarifbezeichnung ein S, G 
oder B, handelt es sich um Versicherungen im Rahmen 
eines Kollektivvertrages. 

 
Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen ga-
rantierten Leistungen erbringen wir weitere Leistungen 
aus der Überschussbeteiligung (siehe § 3). 
 
 
§ 2 Wann können Sie Ihren Versicherungsschutz 

ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen? 
 

1. Sie haben bei Versicherungsverträgen nach Tarif 
_K01_, Tarif _K05_ und Tarif _K07_ das Recht, den 
bei Vertragsabschluss vereinbarten Versicherungs-
schutz nach Eintritt eines der nachfolgend be-
schriebenen Ereignisse ohne erneute Gesundheits-
prüfung zu erhöhen (Nachversicherungsgarantie): 

 
- Kauf einer Immobilie durch die versicherte Per-

son mit einem Verkehrswert von mindestens  
 50 000 EUR zur Eigennutzung, 
- Heirat der versicherten Person, 
- Geburt eines Kindes der versicherten Person, 
- Adoption eines Kindes durch die versicherte 

Person, 
- Aufnahme einer Berufstätigkeit nach erfolgrei-

chem Abschluss eines Hochschul- oder Fach-
hochschulstudiums durch die versicherte Per-
son, 

- Einkommenserhöhung von mindestens 20% in-
nerhalb von zwölf Monaten aus nichtselbständi-
ger Tätigkeit der versicherten Person, 

- Aufnahme einer selbständigen beruflichen Tä-
tigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
oder in einem Beruf, der die Mitgliedschaft in ei-
ner öffentlich-rechtlichen Körperschaft erfordert 
(verkammerter Beruf), sofern die versicherte 
Person daraus ihr hauptsächliches Einkommen 
bezieht. 

 
2. Das Recht auf Nachversicherung kann nur inner-

halb von drei Monaten nach Eintritt des Ereignisses 
wahrgenommen werden. Der Eintritt des Ereignis-
ses ist uns innerhalb dieses Zeitraumes in geeigne-
ter Form nachzuweisen. Nach Ablauf der genann-
ten Frist besteht kein Recht auf Nachversicherung. 

 
3. Die Nachversicherung erfolgt im Rahmen eines 

Neuabschlusses nach dem zum jeweiligen Erhö-
hungszeitpunkt für den Neuzugang offenen Tarif. 
Sie wird nach dem am Termin, zu dem die Nach-
versicherung erfolgt, erreichten rechnungsmäßigen 
Alter*) der versicherten Person (bei einem Versiche-
rungsvertrag auf verbundene Leben beider versi-
cherter Personen) sowie der restlichen Beitragszah-
lungs- und Versicherungsdauer des Versicherungs-
vertrages berechnet.  

 
Für die Nachversicherung ist ein zusätzlicher Bei-
trag zu entrichten. 
 

                                                           

*) Das rechnungsmäßige Alter der versicherten Person 
ist die Differenz zwischen dem Kalenderjahr, in dem die 
Nachversicherung erfolgt, und dem Geburtsjahr der 
versicherten Person. 
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4. Die Anzahl der Nachversicherungen ist auf drei be-
schränkt. Die jeweilige Nachversicherung muss 
mindestens 2 000 EUR Versicherungssumme 
betragen; sie ist pro Ereignis auf 50% der Versiche-
rungssumme, die zum Zeitpunkt der zuletzt erfolg-
ten Gesundheitsprüfung versichert war, höchstens 
auf 25 000 EUR Versicherungssumme, begrenzt. 
Die Versicherungssummen aller Nachversicherun-
gen dürfen insgesamt höchstens 100% der ur-
sprünglich vereinbarten Versicherungssumme 
betragen. Zudem darf die Summe aller bei der 
INTER Lebensversicherung aG abgeschlossenen 
Versicherungssummen höchstens 200 000 EUR pro 
versicherter Person betragen.  

 
5. Das Recht auf Nachversicherung erlischt 

- zehn Jahre nach dem ursprünglichen Versiche-
rungsbeginn 

oder 
- wenn der Versicherungsvertrag gekündigt oder 

beitragsfrei gestellt wurde. 
 
§ 3 Wie sind Sie an unseren Überschüssen betei-

ligt? 
 
Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsneh-
mer gemäß § 153 VVG an den Überschüssen und Be-
wertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Über-
schüsse werden nach den Vorschriften des HGB im 
Rahmen unseres Jahresabschlusses jährlich ermittelt. 
Die Bewertungsreserven werden im Anhang des Ge-
schäftsberichtes ausgewiesen. Der Jahresabschluss 
wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft 
und unserer Aufsichtsbehörde eingereicht. 
 
Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer 
 
1. Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus 

den Erträgen der Kapitalanlagen. Von den Nettoer-
trägen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige 
Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 
ZRQuotenV), erhalten die Versicherungsnehmer 
insgesamt mindestens den in dieser Verordnung 
genannten Prozentsatz, der derzeit 90 % beträgt. 
Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge fi-
nanziert, die für die garantierten Versicherungsleis-
tungen benötigt werden (§ 1 Absatz 2 und 3 
ZRQuotenV). Die verbleibenden Mittel verwenden 
wir für die Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer. 

 
 Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn Sterb-

lichkeit und Kosten geringer ausfallen, als bei der 
Tarifkalkulation angenommen. Auch an diesen  

 Überschüssen werden die Versicherungsnehmer 
angemessen beteiligt (§ 1 Absatz 1 ZRQuotenV). 

 
2. Die verschiedenen Versicherungsarten tragen un-

terschiedlich zu den Überschüssen bei. Wir haben 
deshalb gleichartige Versicherungsverträge in Be-
standsgruppen zusammengefasst. Nach engeren 
Gleichartigkeitskriterien haben wir innerhalb der 
Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese 
werden Bestandsklassen genannt. Die Verteilung 

der Überschüsse für die Versicherungsnehmer auf 
die einzelnen Bestandsgruppen orientiert sich dar-
an, in welchem Umfang sie zur Überschussentste-
hung beigetragen haben. Die Überschüsse führen 
wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, 
soweit sie nicht in Form der sog. Direktgutschrift be-
reits unmittelbar den überschussberechtigten Versi-
cherungsverträgen gutgeschrieben werden. Diese 
Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen 
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur 
für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise 
können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer auch zur Abwendung eines Not-
standes (z. B. Verlustabdeckung) heranziehen. 
Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde.  

 
3. Bewertungsreserven entstehen, wenn der Markt-

wert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit 
dem die Kapitalanlagen im Jahresabschluss aus-
gewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für 
Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge 
an den Kapitalmärkten auszugleichen. Ein Teil der 
Bewertungsreserven fließt den Versicherungsneh-
mern gemäß § 153 Absatz 3 VVG unmittelbar zu. 
Hierzu wird die Höhe der Bewertungsreserven mo-
natlich neu ermittelt. Der ermittelte Wert wird den 
Versicherungsverträgen nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren rechnerisch zugeord-
net (§153 Absatz 3 VVG). Die Beschreibung dieses 
Verfahrens erfolgt in Absatz 6. Bei Beendigung ei-
nes Versicherungsvertrages (durch Tod, Kündigung 
oder Ablauf der Versicherungsdauer) wird der für 
diesen Zeitpunkt ermittelte Betrag dem Versiche-
rungsvertrag zur Hälfte zugeteilt und ausgezahlt. 
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstat-
tung bleiben unberührt. 
 

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteili-
gung Ihres Versicherungsvertrages 
 
4. Ihr Versicherungsvertrag gehört zu der Bestands-

klasse B111 in der Bestandsgruppe B011. Abwei-
chend von dieser Festlegung gehört Ihr Versiche-
rungsvertrag zu der Bestandsklasse C111 in der 
Bestandsgruppe C011, falls er im Rahmen eines 
Kollektivvertrages abgeschlossen wurde**). In Ab-

                                                           

**) Bestandsgruppen: 
B011 =  Kapitalbildende Lebensversicherungen 
mit überwiegendem Todesfallcharakter 
C011 = Kapitalversicherungen im Rahmen von 
Kollektivverträgen mit überwiegendem Todesfall-
charakter. 
Bestandsklassen: 
B111 = Ungezillmerte Kapitalbildende Lebensver-
sicherungen mit überwiegendem Todesfallcharak-
ter auf der Grundlage der DAV-Sterbetafel 1994T 
mit Rechnungszins 2,25 % 
C111 = Ungezillmerte Kapitalbildende Lebensver-
sicherungen mit überwiegendem Todesfallcharak-
ter im Rahmen von Kollektivverträgen auf der 
Grundlage der DAV-Sterbetafel 1994T mit Rech-
nungszins 2,25 % 
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hängigkeit von dieser Zuordnung erhält Ihr Versi-
cherungsvertrag jährlich Überschussanteile. Die 
Mittel für die Überschussanteile werden bei der Di-
rektgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Ge-
schäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstel-
lung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die 
Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr 
vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vor-
schlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir 
veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unse-
rem Geschäftsbericht, den Sie bei uns anfordern 
können. 

 
5. Ihr Versicherungsvertrag erhält bis zum Ablauf der 

Versicherungsdauer laufende Überschussanteile in 
Prozent des zum Anfang des Versicherungsjahres 
vorhandenen Deckungskapitals***).  

  
 Falls für Ihren Versicherungsvertrag noch Beitrags-

zahlungspflicht besteht, erhalten Sie nach einer 
Wartezeit von drei Jahren zusätzlich laufende Über-
schussanteile in Prozent des überschussberechtig-
ten Beitrages****) und in Promille der Versiche-
rungssumme. Versicherungsverträge nach Tarif 
_K08_ erhalten abweichend davon nach einer War-
tezeit von drei Jahren laufende Überschussanteile 
in Promille der Versicherungssumme.  

  
 Zusätzlich erhält Ihr beitragspflichtiger Versiche-

rungsvertrag bei Ablauf der Beitragszahlungsdauer 
einen Schlussüberschussanteil in Promille der Ver-
sicherungssumme. Die Höhe hängt von der Bei-
tragszahlungsdauer und dem deklarierten Schluss-
überschussanteilsatz ab. Dieser Schlussüber-
schussanteil wird wie die laufenden Überschussan-
teile verwendet. Bei Beendigung der Beitragszah-
lung durch vorzeitige Beitragsfreistellung bzw. Kün-
digung nach einem Drittel der Beitragszahlungs-
dauer - spätestens nach 10 Jahren - oder durch 
Tod wird ein reduzierter Schlussüberschussanteil 
gewährt. Sofern der Versicherungsvertrag nicht be-
endet wird, bleibt dieser reduzierte Schlussüber-
schussanteil im Versicherungsvertrag und wird wie 
die laufenden Überschussanteile verwendet. 

 
Sie können bei Antragstellung die Überschussver-
wendungsform wählen: 
 
 

                                                                                          

 

***)  Ein Deckungskapital müssen wir für jeden Versi- 
cherungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt 
den Versicherungsschutz gewährleisten zu kön-
nen. Die Summe aller Deckungskapitale ist die 
Deckungsrückstellung. Deren Berechnung erfolgt 
nach § 65 des VAG und § 341f des HGB sowie 
den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. 

 

****)
 Der überschussberechtigte Beitrag ist der jährliche  
Tarifbeitrag ohne Stückkosten und ohne etwaige 
Beitragszuschläge. Die laufenden Überschussan-
teile werden zum Ende des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugeteilt. 

 

- Verzinsliche Ansammlung 
  
 Die laufenden Überschussanteile werden ver-

zinslich angesammelt und bei Beendigung des 
Versicherungsvertrages ausgezahlt. 

 
- Bonus (nicht möglich bei den Tarifen _K05_ und 

_K08_) 
 
Die laufenden Überschussanteile werden zur 
Erhöhung der Versicherungssumme verwendet. 
Solange Beiträge gezahlt werden, erhält Ihr 
Versicherungsvertrag ab Versicherungsbeginn 
zusätzlich zur Versicherungssumme eine Min-
dest-Todesfallleistung in Prozent der Versiche-
rungssumme. Soweit der Bonus, ggf. zuzüglich 
des Schlussüberschussanteiles, diese Mindest-
Todesfallleistung noch nicht erreicht hat, wird 
die Differenz als Todesfallbonus gewährt. 
 

- Fondsanlage (nicht möglich bei Tarif _K08_) 
 
Die laufenden Überschussanteile werden in An-
teilen eines von uns angebotenen Fonds ange-
legt. Bei Beantragung dieser Überschussver-
wendungsform wählen Sie einen der angebote-
nen Fonds. Weitere Festlegungen hinsichtlich 
der Fondsanlage entnehmen Sie bitte den Be-
sonderen Bedingungen für die Anlage von Über-
schussanteilen in Fonds. 
 

 Ein Wechsel von der Überschussverwendungsform 
verzinsliche Ansammlung zur Überschussverwen-
dungsform Fondsanlage ist möglich. Die Festle-
gungen hierzu entnehmen Sie bitte den Besonde-
ren Bedingungen für die Anlage von Überschussan-
teilen in Fonds. Ansonsten ist ein Wechsel der von 
Ihnen gewählten Überschussverwendungsform 
nicht möglich. 

 
6. Grundlage für die auf Ihren Versicherungsvertrag 

entfallenden Bewertungsreserven sind die zum Ers-
ten des Monats vor Beendigung Ihres Versiche-
rungsvertrages ermittelten Bewertungsreserven der 
INTER Lebensversicherung aG. 

 
 Die Zuordnung dieser Bewertungsreserven auf Ih-

ren Versicherungsvertrag erfolgt mittels mehrerer 
Faktoren, die auf dem jeweils letzten festgestellten 
Jahresabschluss basieren. 

 
 Aufgrund der Verursachungsorientierung sind nicht 

alle Versicherungsverträge unseres Bestandes an-
spruchsberechtigt. Daher erfolgt eine Abgrenzung 
der auf die anspruchsberechtigten Versicherungs-
verträge entfallenden Bewertungsreserven anhand 
der in den einzelnen Versicherungsverträgen vor-
handenen Kapitalien (z. B. Deckungskapital, Gut-
haben aus der verzinslichen Ansammlung, Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung). 

 
 Maßgeblich für die Ermittlung des individuellen Fak-

tors für Ihren Versicherungsvertrag sind die Kapita-
lien (z. B. Deckungskapital, Guthaben aus der ver-
zinslichen Ansammlung) sowie die abgelaufene 



INTER Lebensversicherung aG Seite 5 

Dauer Ihres Versicherungsvertrages und aller an-
spruchsberechtigten Versicherungsverträge. 

 
7. Sofern Zusatzversicherungen eingeschlossen sind, 

regeln die jeweiligen Allgemeinen Bedingungen de-
ren etwaige Überschussbeteiligung. 

 
Information über die Höhe der Überschussbeteiligung 
 
8. Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vie-

len Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar 
und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigs-
ter Einflussfaktor ist dabei die Zinsentwicklung des 
Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung des ver-
sicherten Risikos und der Kosten sind von Bedeu-
tung. Die Höhe der künftigen Überschussbeteili-
gung kann deshalb nicht garantiert werden.  

 
9. Weitere Erläuterungen finden Sie im Anhang zu 

diesen Bedingungen. 
 
 
§ 4 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungs-

schutz? 
 
1. Ihr Versicherungsschutz beginnt an dem Tag, an 

welchem der Versicherungsvertrag geschlossen 
wird, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, 
im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn, jeweils 12 Uhr mittags. Allerdings ent-
fällt unsere Leistungspflicht bei verschuldeter nicht 
rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl. § 8 Absatz 3. 
und § 9 Absatz 1. bis 3.).  

 
2. Der Versicherungsschutz endet am letzten Tag der 

Versicherungsdauer, 12 Uhr mittags. 
 
 
§ 5 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen oder Krieg? 
 
1. Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht un-

abhängig davon, auf welcher Ursache der Versiche-
rungsfall beruht. 

 
2. Nicht mitversichert ist das Ableben der versicherten 

Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusam-
menhang mit  
a) Kriegsereignissen 
oder 
b) inneren Unruhen, sofern die versicherte Person 

auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.  
Unsere Leistung ist dann auf die Auszahlung der für 
das Monatsende nach dem Todestag berechneten 
Rückvergütung gemäß § 10 Absatz 3. beschränkt. 
 

3. Mitversichert ist das Ableben der versicherten Per-
son im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit  
a) Kriegsereignissen 
oder 
b) inneren Unruhen,  
die an einem 
- ausländischen Aufenthaltsort (Gefahrengebiet) 

überraschend ausbrechen  
      und  

- ohne aktive Beteiligung der versicherten Person 
stattfinden. 

Diese Mitversicherung gilt für die Dauer bis zum Ab-
lauf des zehnten Tages nach dem Beginn von a) 
bzw. b).  

 
 Ab dem elften Tag gilt diese Regelung nur, wenn 

die versicherte Person aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten hat, gehindert ist, das Gefahrengebiet 
zu verlassen. 
 

4. Im Rahmen der Tätigkeit als Angehöriger 
-     der deutschen Bundeswehr 

     oder 
- anderer staatlich organisierter Kriseneinsatz-

kräfte (z.B. Polizei, Bundesgrenzschutz) 
gilt folgende Regelung: 
 
a) Mitversichert ist das unmittelbar oder mittelbar 

verursachte Ableben durch die Teilnahme an 
humanitären Hilfsdiensten oder Hilfeleistungen 
im Ausland, sofern die versicherte Person dabei 
nicht in bewaffnete Unternehmungen einbezo-
gen ist. 

 
b) Nicht mitversichert ist außerhalb der Teilnahme 

an humanitären Hilfsdiensten oder Hilfeleistun-
gen das unmittelbar oder mittelbar verursachte 
Ableben durch die Teilnahme an  
- mandatierten Missionen der Vereinten Nati-

onen 
 oder 

- Einsätzen im Rahmen von Bündnisverpflich-
tungen  

oder 
- Einsätzen unter Führung überstaatlicher In-

stitutionen 
oder 
- Einsätzen im Ausland unter nationaler Ver-

antwortung mit vergleichbarem Gefähr-
dungspotential.  

 
Unsere Leistung ist dann auf die Auszahlung 
der für das Monatsende nach dem Todestag be-
rechneten Rückvergütung gemäß § 10 Absatz 3. 
beschränkt. 
 

 
§ 6 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten  
 Person? 
 
1. Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit 

Abschluss des Versicherungsvertrages drei Jahre 
vergangen sind. 

 
2. Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Drei-

jahresfrist besteht Versicherungsschutz nur dann, 
wenn uns nachgewiesen wird, dass die Tat in ei-
nem die freie Willensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
begangen worden ist. Anderenfalls zahlen wir die 
für den Todestag berechnete Rückvergütung Ihres 
Versicherungsvertrages (§ 10 Absatz 3. bis 5.). 
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3.  Die Absätze 1. und 2. gelten entsprechend bei einer 
unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung o-
der bei einer Wiederherstellung des Versicherungs-
vertrages. Die Frist nach Absatz 1. beginnt mit der 
Änderung oder Wiederherstellung des Versiche-
rungsvertrages bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen. 

 
  
§ 7 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeige-

pflicht? 
 
Vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
1. Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Ver-

trauen darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss 
in Textform gestellten Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen 
nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, 
gesundheitlichen Störungen und Beschwerden. 

 
2. Soll das Leben einer anderen Person versichert 

werden, ist auch diese - neben Ihnen - für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Beantwortung der o-
bigen, vor Vertragsabschluss in Textform gestellten 
Fragen verantwortlich.  

 
Rücktritt 
 
3. Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versi-

cherungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen 
oder der versicherten Person (Absatz 2.) nicht oder 
nicht richtig oder unvollständig angegeben worden 
sind, können wir vom Versicherungsvertrag zurück-
treten. 

 
 Wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorvertrag-

liche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt worden ist, wird unser Rücktritt 
gegenstandslos. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht oder 
nicht richtig oder unvollständig angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 

 
4. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-

schutz. Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Lei-
stungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die nicht oder nicht richtig oder 
unvollständig angegebenen Umstände weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ursächlich waren. Ha-
ben Sie oder die versicherte Person die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung 
verpflichtet. 

 
5. Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben 

wird, zahlen wir die Rückvergütung (§ 10 Absatz 3. 
bis 5.). Die Rückzahlung der Beiträge können Sie 
nicht verlangen. 

 
Kündigung durch den Versicherer 
 
6.  Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die 

Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

 
7.  Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nach-

gewiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag 
auch bei Kenntnis der nicht oder nicht richtig oder 
unvollständig angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
8.   Bei von Ihnen nicht zu vertretender Anzeigepflicht-

verletzung verzichten wir auf unser Recht zu kündi-
gen.  

 
9. Kündigen wir den Versicherungsvertrag, wandelt er 

sich mit der Kündigung in einen beitragsfreien Ver-
sicherungsvertrag um (§ 10 Absatz 8. und 9.). 

 
Vertragsanpassung 
 
10. Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil 

wir den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der 
nicht oder nicht richtig oder unvollständig angezeig-
ten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten, werden diese anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen hin rückwirkend 
Vertragsbestandteil.  

 
11. Bei von Ihnen nicht zu vertretender Anzeigepflicht-

verletzung verzichten wir auf unser Recht, die Be-
dingungen anzupassen. 

 
12. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Bei-

trag um mehr als 10 % oder schließen wir den Ver-
sicherungsschutz für den nicht oder nicht richtig 
oder unvollständig angezeigten Umstand aus, kön-
nen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der 
Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht 
hinweisen. 

 
Ausübung unserer Rechte 
 
13. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur 

Kündigung und zur Vertragsanpassung nur berufen, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen haben. Wir müssen unsere Rechte in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir 
die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Zur Begründung können wir nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb der Monatsfrist 
angeben. 

 
14. Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Ver-

tragsanpassung sind ausgeschlossen, wenn wir 
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den nicht oder nicht richtig oder unvollständig an-
gezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten. 

 
15. Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von 

drei Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. Ist der 
Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der 
Frist geltend machen. Haben Sie die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die Frist 
zehn Jahre. 

 
Anfechtung 
 
16. Wir können den Versicherungsvertrag auch anfech-

ten, falls durch unrichtige oder unvollständige An-
gaben bewusst und gewollt auf unsere Annahme-
entscheidung Einfluss genommen worden ist. Han-
delt es sich um Angaben der versicherten Person 
(Absatz 2.), können wir Ihnen gegenüber die An-
fechtung erklären, auch wenn Sie von der Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine 
Kenntnis hatten. Absätze 5. und 6. gelten entspre-
chend.   

 
17. Wenn die Versicherung durch Anfechtung aufgeho-

ben wird, zahlen wir die Rückvergütung (§ 10 Ab-
satz 3. bis 5.). Die Rückzahlung der Beiträge kön-
nen Sie nicht verlangen. 

 
Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versiche-
rung 
 
18. Die Absätze 1. bis 17. gelten entsprechend bei ei-

ner unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung  
 oder bei einer Wiederherstellung des Versiche-

rungsvertrages. Die Fristen nach Absatz 15. begin-
nen mit der Änderung oder Wiederherstellung des 
Versicherungsvertrages bezüglich des geänderten 
oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen. 

 
Erklärungsempfänger 
 
19. Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch schrift-

liche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben 
ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevoll-
mächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Ableben 
ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese 
Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Be-
zugsberechtigter nicht vorhanden oder kann sein 
Aufenthalt nicht ermittelt werden, gilt der Inhaber 
des Versicherungsscheines zur Entgegennahme 
der Erklärung als bevollmächtigt. 

 
 
§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu be-

achten?  
 
1. Die Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag sind je 

nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Ein-
malbeitrag) oder durch jährliche Beitragszahlungen 
(Jahresbeiträge) zu entrichten. Die Jahresbeiträge 
werden zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
fällig.  

 

2. Nach Vereinbarung können Sie die Jahresbeiträge 
auch in halbjährlichen, vierteljährlichen oder monat-
lichen Beitragsraten zahlen; hierfür werden Raten-
zuschläge erhoben (siehe Anhang zu den erhobe-
nen Ratenzuschlägen). Die Beitragsraten werden 
zu Beginn eines jeden Ratenzahlungsabschnitts fäl-
lig. 

 
3. Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbei-

trag) ist unverzüglich nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit 
Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein ange-
gebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Bei-
träge (Folgebeiträge) sind jeweils zum Fälligkeitstag 
an uns zu zahlen. 

 
4. Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Ge-

fahr und Kosten. 
 
5. Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche 

Vereinbarung mit uns erforderlich.  
 
6.  Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden 

wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen. 
 
 
§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht 

rechtzeitig zahlen?  
 
1.   Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt 

es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit 
der Beitrag bei uns eingeht. Ist die Einziehung des 
Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in § 8 
Absatz 3. genannten Termin eingezogen werden 
kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr 
Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungs-
aufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass 
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir 
berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. 

 
Einlösungsbeitrag  
 
2. Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig 

zahlen, können wir die Beiträge des ersten Versi-
cherungsjahres auch bei Vereinbarung von Raten-
zahlungen sofort verlangen. Stattdessen können wir 
- solange die Zahlung nicht bewirkt ist - auch vom 
Versicherungsvertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die nicht recht-
zeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. Bei einem 
Rücktritt können wir von Ihnen die uns entstande-
nen Kosten einer ärztlichen Untersuchung, die im 
Rahmen der Entscheidung über die Antragsannah-
me durchgeführt wurde, verlangen.  

 
3. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur 
Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch gesonder-
te Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
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Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere 
Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten haben. 

 
Folgebeitrag  
 
4. Wenn ein Folgebeitrag ganz oder teilweise nicht 

rechtzeitig gezahlt worden ist oder eingezogen wer-
den konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten 
eine Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. 
Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und 
sind Sie bei Eintritt mit den Zahlungen in Verzug, 
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Unabhängig 
davon können wir nach Ablauf der Frist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern Sie mit 
den Zahlungen in Verzug sind. Die Kündigung wird 
unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung die Zahlung leisten. Auf diese 
Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen.  

 
 
§ 10 Wann können Sie Ihren Versicherungsvertrag 

kündigen oder beitragsfrei stellen? 
 
Kündigung und Auszahlung der Rückvergütung 
 
1. Sie können Ihren Versicherungsvertrag vollständig 

oder teilweise schriftlich kündigen  
 

- jederzeit zum Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres,  

 
- bei Vereinbarung von Ratenzahlungen auch in-

nerhalb des Versicherungsjahres mit Frist von 
einem Monat zum Schluss eines jeden Raten-
zahlungsabschnitts, frühestens jedoch zum 
Schluss des ersten Versicherungsjahres, 

 
- bei einem beitragsfreien Versicherungsvertrag 

mit Frist von einem Monat zum Schluss eines 
jeden Monats, frühestens jedoch zum Schluss 
des ersten Versicherungsjahres. 

 
Der so festgelegte Zeitpunkt ist der Kündigungs-
termin. 

 
2. Kündigen Sie Ihren Versicherungsvertrag nur teil-

weise, ist diese Kündigung unwirksam, wenn die 
verbleibende beitragspflichtige Versicherungssum-
me unter den Mindestbetrag von 2 500 EUR sinkt. 
In diesem Fall können Sie Ihren Versicherungsver-
trag nur vollständig kündigen. 

 
3. Nach § 169 VVG haben wir die Rückvergütung zu 

erstatten. Sie ist das nach den anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen für die Beitragskalkulation zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode berechnete 
Deckungskapital der Versicherung mit einem an-
gemessenen Abzug. Bei einem Versicherungsver-
trag mit laufender Beitragszahlung beträgt der Ab-
zug 4 % der bis zum vereinbarten Ablauf der Bei-

tragszahlungsdauer noch ausstehenden Beiträge 
ohne eventuell eingerechnete Risikozuschläge. Er 
entfällt bei Kündigung eines beitragsfreien Versi-
cherungsvertrages. Außer bei Tarif _K08_ entfällt er 
auch, wenn die Kündigung in den letzten fünf Jah-
ren der Beitragszahlungsdauer erfolgt und das 
rechnungsmäßige Alter der versicherten Person 
zum Zeitpunkt der Kündigung mindestens 60 Jahre 
beträgt. Bei einem Versicherungsvertrag nach Tarif 
_K07_ ist in diesem Fall das rechnungsmäßige Al-
ter der älteren Person maßgebend. Falls Sie als 
Überschussverwendungsform verzinsliche An-
sammlung oder Bonus gewählt haben (vgl. § 3 Ab-
satz 5.), entfällt der Abzug auch, sobald die Summe 
aus Deckungskapital, Ansammlungsguthaben bzw. 
Bonusdeckungskapital und den Schlussüber-
schussanteilen die Versicherungssumme erreicht 
hat.  
 
Mit dem Abzug wird die Veränderung der Risikolage 
des verbleibenden Versichertenbestandes ausge-
glichen und es wird damit ein Ausgleich für kollektiv 
gestelltes Risikokapital vorgenommen. Weitere Er-
läuterungen finden Sie im Anhang zu den Versiche-
rungsbedingungen. Sofern Sie uns nachweisen, 
dass die dem Abzug zugrundeliegenden Annahmen 
in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zu-
treffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu be-
ziffern ist, entfällt der Abzug oder wird entsprechend 
herabgesetzt.   
 
Beitragsrückstände und alle weiteren aus dem Ver-
tragsverhältnis gegen Sie bestehenden Forderun-
gen werden von der Rückvergütung abgesetzt. 

 
4. Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den 

nach Absatz 3. Satz 1 und 2 errechneten Betrag 
angemessen herabzusetzen, soweit dies erforder-
lich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versi-
cherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefähr-
dung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den 
Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtun-
gen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils 
auf ein Jahr befristet (§ 169 Absatz 6 VVG), danach 
muss jeweils neu geprüft werden, ob die Notwen-
digkeit der Herabsetzung noch gegeben ist. 

 
5.  Zusätzlich zahlen wir die Ihrem Versicherungsver-

trag bereits zugeteilten Überschussanteile aus, so-
weit sie nicht bereits in der nach den Absätzen 3. 
und 4. berechneten Rückvergütung enthalten sind 
sowie einen Schlussüberschussanteil, soweit ein 
solcher nach § 3 Absatz 5. für den Fall der Kündi-
gung vorgesehen ist. Außerdem erhöht sich der 
Auszahlungsbetrag um die Ihrem Versicherungsver-
trag gemäß § 3 Absatz 6. ggf. zugeteilten Bewer-
tungsreserven. 

 
6.  Eine Kündigung Ihres Versicherungsvertrages ist 

mit Nachteilen verbunden. In der Anfangszeit Ihres 
Versicherungsvertrages ist wegen der Erhebung 
von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 11) nur 
eine geringe Rückvergütung vorhanden. Die Rück-
vergütung erreicht auch in den Folgejahren nicht 
unbedingt die Summe der eingezahlten Beiträge. 



INTER Lebensversicherung aG Seite 9 

Nähere Informationen zur Rückvergütung, ihrer Hö-
he und darüber, in welchem Ausmaß sie garantiert 
ist, können Sie der beigefügten Tabelle entnehmen. 
 

7. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-
langen.  

 
Beitragsfreistellung  
 
8. Sie können schriftlich verlangen, vollständig oder 

teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu 
werden 

 
- jederzeit zum Schluss des laufenden Versiche-

rungsjahres, 
 
- bei Vereinbarung von Ratenzahlungen auch in-

nerhalb des Versicherungsjahres mit Frist von 
einem Monat zum Schluss eines jeden Raten-
zahlungsabschnitts, frühestens jedoch zum 
Schluss des ersten Versicherungsjahres. 

 
 Der so festgelegte Zeitpunkt ist der Beitragsfreistel-

lungstermin.  
 
 In diesem Fall setzen wir die Versicherungssumme 

zum Beitragsfreistellungstermin vollständig oder 
teilweise auf eine beitragsfreie Versicherungssum-
me herab, die nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik unter Zugrundelegung 
der Rückvergütung nach Absatz 3. Satz 1 und 2 er-
rechnet wird. 

 
 Bei vorzeitiger Einstellung der Beitragszahlung wird 

ein Versicherungsvertrag nach Tarif _K05_ oder 
_K09_ in einen beitragsfreien Versicherungsvertrag 
nach Tarif _K01_ umgewandelt. Die beitragsfreie 
Versicherungssumme wird bei Tod der versicherten 
Person, spätestens bei Ablauf der Versicherungs-
dauer, fällig. 

 
 Der aus Ihrem Versicherungsvertrag für die Bildung 

der beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfü-
gung stehende Betrag mindert sich um einen an-
gemessenen Abzug, der 4 % der bis zum vereinbar-
ten Ablauf der Beitragszahlungsdauer noch ausste-
henden Beiträge ohne eventuell eingerechnete Ri-
sikozuschläge beträgt. Er entfällt entsprechend Ab-
satz 3. Satz 4ff.  

 Für die Begründung des Abzuges verweisen wir auf 
Absatz 3. Abschnitt 2. 

 
9. Eine Beitragsfreistellung Ihres Versicherungsvertra-

ges ist mit Nachteilen verbunden. In der Anfangs-
zeit Ihres Versicherungsvertrages ist wegen der Er-
hebung von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 
11) nur eine geringe beitragsfreie Versicherungs-
summe vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen 
nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Bei-
träge für die Bildung einer beitragsfreien Versiche-
rungssumme zur Verfügung. Nähere Informationen 
zur beitragsfreien Versicherungssumme und ihrer 
Höhe können Sie der beigefügten Tabelle entneh-
men. 

 

 Beitragsrückstände und alle weiteren aus dem Ver-
tragsverhältnis gegen Sie bestehenden Forderun-
gen werden von dem für die Bildung der beitrags-
freien Versicherungssumme zur Verfügung stehen-
den Betrag abgesetzt. 

 
10. Haben Sie die vollständige Befreiung von der Bei-

tragszahlungspflicht beantragt und erreicht die nach 
Absatz 8. zu berechnende beitragsfreie Versiche-
rungssumme den Mindestbetrag von 500 EUR 
nicht, erlischt der Versicherungsvertrag vollständig 
und Sie erhalten die Rückvergütung (vgl. Absatz 
3.). 

 
11. Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Bei-

tragszahlungspflicht beantragt, ist der Antrag un-
wirksam, wenn die verbleibende beitragspflichtige 
Versicherungssumme nicht den Mindestbetrag von 
2 500 EUR erreicht. In diesem Fall können Sie nur 
die vollständige Befreiung von der Beitragszah-
lungspflicht beantragen (Absatz 10.). 

 
12. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-

langen.  
 
 

§ 11 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskos-
ten verteilt? 

 
1. Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen 

entstehen Kosten. Diese sogenannten Abschluss- 
und Vertriebskosten (§ 43 Absatz 2 RechVersV) 
sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation be-
rücksichtigt und werden daher nicht gesondert in 
Rechnung gestellt. 

 
2. Die Abschluss- und Vertriebskosten verteilen wir 

auf die Versicherungsdauer, jedoch maximal auf die 
ersten sieben Vertragsjahre. 

 
3. Die Erhebung der Abschluss- und Vertriebskosten 

hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der Anfangszeit 
Ihres Versicherungsvertrages nur geringe Beträge 
zur Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme 
oder für eine Rückvergütung vorhanden sind, min-
destens jedoch die in § 10 Absatz 3. bzw. 8. be-
schriebenen Beträge. Nähere Informationen können 
Sie der beigefügten Tabelle entnehmen. 

  
 
§ 12 Was ist zu beachten, wenn Versicherungsleis-

tungen verlangt werden?  
 
1. Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbrin-

gen wir gegen Vorlage des Versicherungsscheines. 
 
2. Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüg-

lich anzuzeigen. Außer den in Absatz 1. genannten 
Unterlagen sind uns einzureichen: 

 
- eine amtliche, Geburtsdatum und Geburtsort 

enthaltende Sterbeurkunde, 
 
- ein ausführliches ärztliches oder amtliches 

Zeugnis über die Todesursache sowie - außer 
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bei Versicherungsverträgen nach Tarif _K08_ - 
über Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum 
Tode der versicherten Person geführt hat. 

 
 Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 

derjenige, der die Versicherungsleistungen bean-
sprucht. 

 
3. Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir auf 

unsere Kosten notwendige weitere Nachweise und 
Auskünfte verlangen.  

 
4. Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangs-

berechtigten kostenfrei im Inland. Bei Überweisun-
gen in das Ausland erfolgt die Überweisung auf 
Kosten und Gefahr des Empfangsberechtigten. 

 
 

§ 13 Welche Bedeutung hat der Versicherungs-
schein? 

 
1. Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir 

als berechtigt ansehen, Leistungen in Empfang zu 
nehmen. Wir können verlangen, dass uns der Inha-
ber des Versicherungsscheines seine Berechtigung 
nachweist. 

 
2. In den Fällen des § 14 Absatz 4. werden wir den 

Nachweis der Berechtigung für den Empfang der 
Leistungen nur dann anerkennen, wenn uns die 
schriftliche Anzeige des bisherigen Berechtigten 
vorliegt. 

 
 
§ 14 Wer erhält die Versicherungsleistungen?  
 
1. Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag er-

bringen wir an Sie als Versicherungsnehmer oder 
an Ihre Erben, falls Sie uns keine andere Person 
(Bezugsberechtigter) benannt haben, die bei Eintritt 
des Versicherungsfalles die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag erwerben soll. Bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles können Sie das Be-
zugsrecht jederzeit widerrufen, danach kann das 
Bezugsrecht nicht mehr widerrufen werden. 

 
2. Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Be-

zugsberechtigte sofort und unwiderruflich die An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben 
soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann 
dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung der 
von Ihnen benannten Person geändert werden. 

 
3. Sie können Ihre Rechte und Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag auch abtreten oder verpfän-
den, sofern dies nicht durch gesetzliche Festlegun-
gen oder vertragliche Vereinbarungen ausge-
schlossen ist (z. B. § 850b der Zivilprozessord-
nung). 

 
4. Die Einräumung oder der Widerruf eines Bezugs-

rechtes (Absätze 1. und 2.) sowie eine Abtretung 
oder Verpfändung von Rechten und Ansprüchen 
aus dem Versicherungsvertrag ist nur und erst dann 
wirksam, wenn sie uns vom hierzu Berechtigten 

schriftlich angezeigt worden ist. Der Berechtigte 
sind im Regelfall Sie; es können aber auch andere 
Personen sein, sofern Sie bereits vorher entspre-
chende Verfügungen vorgenommen haben.  

 
5. Bei Versicherungsverträgen nach Tarif _K05_ gilt: 
 Falls Sie nichts anderes bestimmt haben, erwirbt 

der widerruflich Bezugsberechtigte das Recht auf 
die Versicherungsleistung zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt bereits beim Tode der versicherten Per-
son. 

 
 Waren Sie zugleich versicherte Person, ist der Be-

zugsberechtigte berechtigt, als neuer Versiche-
rungsnehmer in den Versicherungsvertrag einzutre-
ten. 

 
 
§ 15 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und 

Ihres Namens? 
 
1. Eine Änderung Ihres Namens oder Ihrer Postan-

schrift müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. 
Sonst können für Sie Nachteile entstehen, da eine 
an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-
schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Ad-
resse abgesandt werden kann; unsere Erklärung 
gilt drei Tage nach Absendung des eingeschriebe-
nen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn 
Sie den Versicherungsvertrag in Ihrem Gewerbebe-
trieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlas-
sung verlegt haben. 

 
2. Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland aufhalten, sollten Sie uns, 
in Ihrem eigenen Interesse, eine im Inland ansässi-
ge Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere 
Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustel-
lungsbevollmächtigter). 

 
 
§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Versiche-

rungsvertrag Anwendung? 
 
Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 
 
§ 17 Wo ist der Gerichtsstand? 
 
1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 

uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach unserem Sitz oder der für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
2. Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen 

aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem 
Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie 
eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
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dige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlas-
sung. 

 
3. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz nach Vertragsab-

schluss in einen Staat außerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, ist der Gerichtsstand Mannheim verein-
bart. 
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Anhang zur Sterbegeldversicherung nach Tarif 
_K08_ 
 
Zusatzbedingungen zum Tod aufgrund eines Un-
falls 

 
 

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 

 

Stirbt die versicherte Person vor Ablauf von 24 Mona-
ten nach dem vereinbarten Versicherungsbeginn an 
den Folgen eines Unfalls, zahlen wir die volle verein-
barte Versicherungssumme, wenn 
 
a) der Unfall sich nach Beginn des Versicherungs-

schutzes aus der Sterbegeldversicherung ereignet 
hat 

und 
b) der Tod innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 

eingetreten ist. 
  

 
§ 2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingun-

gen? 
 
1. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 

durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wir-
kendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
Bei Vergiftungen durch ausströmende gasförmige 
Stoffe wird der Begriff der Plötzlichkeit des Unfaller-
eignisses auch dann angenommen, wenn die versi-
cherte Person den Einwirkungen mehrere Stunden 
lang ausgesetzt war. 
 
Nimmt die versicherte Person bei rechtmäßiger Ver-
teidigung oder bei der Bemühung zur Rettung von 
Menschen Gesundheitsschäden bewusst in Kauf, 
so gelten diese dennoch als unfreiwillig erlitten und 
sind mitversichert. 
 

2. Als Unfall gilt auch, wenn durch erhöhte Kraftan-
strengung der versicherten Person  

 
a) an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule 
 

- ein Gelenk verrenkt wird 
oder 
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln ge-

zerrt oder gerissen werden; 
 

b) ein Bauch- oder Unterleibsbruch eintritt. 
 
 

§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
ausgeschlossen? 

 
1. Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht un-

abhängig davon, wie es zu dem Unfall gekommen 
ist. 

 
2. Ausgeschlossen sind jedoch: 
 

a) Unfälle der versicherten Person durch Geistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese 
auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlag-
anfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versi-
cherten Person ergreifen. 

 
 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die-

se Störungen oder Anfälle durch ein unter die-
sen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht 
waren. 

 
b) Unfälle, die der versicherten Person dadurch 

zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat aus-
führt oder versucht. 

 
c) Unfälle der versicherten Person als Luftfahr-

zeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit 
sie nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis 
benötigt sowie als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges; Unfälle bei einer mit Hilfe 
eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen 
Tätigkeit; Unfälle bei der Benutzung von Raum-
fahrzeugen. 

 
d) Unfälle, die der versicherten Person dadurch 

zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer 
oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrt-
veranstaltungen einschließlich der dazuge-
hörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 
auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 
ankommt. 

 
e) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen infol-

ge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhn-
lichem Maß gefährden oder schädigen, dass es 
zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsat-
zes der Katastrophenschutzbehörde der Bun-
desrepublik Deutschland oder vergleichbarer 
Einrichtungen anderer Länder bedarf. 

 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn es 
sich um Folgen eines unter die Versicherung fal-
lenden Unfallereignisses handelt. 

 
f) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnah-

men oder Eingriffe am Körper der versicherten 
Person. 

 
 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 

Eingriffe oder Heilmaßnahmen, auch strahlen-
diagnostische und -therapeutische, durch einen 
unter diese Versicherung fallenden Unfall veran-
lasst waren. 

 
g) Infektionen. 
 
 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 

durch Insektenstiche oder -bisse oder durch 
sonstige geringfügige Haut- und Schleimhaut-
verletzungen verursacht wurden, durch die 
Krankheitserreger sofort oder später in den Kör-
per gelangten.  
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 Versicherungsschutz besteht jedoch für Infekti-
onen, bei denen die Krankheitserreger durch ei-
ne unter diese Versicherung fallende Unfallver-
letzung in den Körper gelangt sind. Versiche-
rungsschutz besteht zudem für Tollwut und 
Wundstarrkrampf. 

 
 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen ver-

ursacht sind, gilt Absatz 4. f) Satz 2 entspre-
chend. 

 
h) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reak-

tionen, auch wenn diese durch einen Unfall ver-
ursacht wurden. 

 
i) Selbsttötung, und zwar auch dann, wenn die 

versicherte Person die Tat in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit began-
gen hat. Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn dieser Zustand durch ein unter die Versi-
cherung fallendes Unfallereignis hervorgerufen 
wurde. 

 
3. Nicht mitversichert sind Unfälle der versicherten 

Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusam-
menhang mit  

 a)  Kriegsereignissen 
 oder 

b) inneren Unruhen, sofern die versicherte Person 
auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat. 

 
4. Versicherungsschutz besteht jedoch bei Unfällen 

der versicherten Person im unmittelbaren oder mit-
telbaren Zusammenhang mit  
a) Kriegsereignissen  
oder 
b) inneren Unruhen, 
die an einem 
- ausländischen Aufenthaltsort (Gefahrengebiet) 

überraschend ausbrechen  
und 
  -  ohne aktive Beteiligung der versicherten Person 

stattfinden. 
 Diese Mitversicherung gilt für die Dauer bis zum Ab-

lauf des zehnten Tages nach dem Beginn von a) 
bzw. b).  

  
Ab dem elften Tag gilt diese Regelung nur, wenn 
die versicherte Person aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten hat, gehindert ist, das Gefahrengebiet 
zu verlassen. 

 
 
§ 4 Welche Rolle spielen Erkrankungen und Gebre-

chen der versicherten Person? 
 
Haben zur Herbeiführung des Todes neben dem Unfall 
Krankheiten oder Gebrechen zu mindestens 25 % mit-
gewirkt, vermindert sich unsere Leistung entsprechend 
dem Anteil der Mitwirkung. 

 
 

§ 5 Was ist zur Vermeidung von Rechtsnachteilen 
nach dem Unfalltod der versicherten Person zu 
beachten? 

 
1. Der Unfalltod der versicherten Person ist uns un-

verzüglich - möglichst innerhalb von 48 Stunden - 
mitzuteilen. 

 
2. Wir sind berechtigt, auf unsere Kosten gegebenen-

falls eine Obduktion durch einen von uns beauftrag-
ten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
3. Wird vorsätzlich oder grob fahrlässig entweder die 

Mitteilungspflicht (Absatz 1.) verletzt oder die Zu-
stimmung zur Obduktion (Absatz 2.) verweigert, 
sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. Dies 
gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.   

 
Bei grob fahrlässigem Verhalten bleiben wir zur 
Leistung insoweit verpflichtet, als dieses Verhalten 
ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ist. 
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Anhang  
 
zur Überschussbeteiligung für die kapitalbildende 
Lebensversicherung 
 
Informationen zur Überschussermittlung und  
-beteiligung 
 
Charakteristisch für die Lebensversicherung sind die 
langfristigen Garantien. Garantiert wird über eine lange 
Vertragslaufzeit hinweg die vereinbarte Versicherungs-
leistung. Unabhängig von dem jeweiligen Verlauf der 
Kapitalmärkte haben Sie damit in jeder Lebensphase 
die Planungssicherheit, die Sie für die Altersvorsorge 
brauchen. 
 
Die Ihnen gegebenen Garantien erfordern von uns eine 
vorsichtige Tarifkalkulation. Wir müssen ausreichend 
Vorsorge treffen für Veränderungen der Kapitalmärkte, 
eine ungünstige Entwicklung der versicherten Risiken 
und der Kosten. Unsere vorsichtigen Annahmen bezüg-
lich der Kapitalanlagenverzinsung, der Entwicklung der 
versicherten Risiken und der Kosten führen zu Über-
schüssen, an denen wir Sie beteiligen. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Schrit-
te von der Entstehung der Überschüsse bis zu deren 
Verteilung auf die einzelnen Versicherungen etwas 
ausführlicher erläutern: 
 
Wie entstehen Überschüsse? 
 
Überschüsse erzielen wir in der Regel aus dem Kapi-
talanlage-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die 
Überschüsse sind um so größer, je erfolgreicher unse-
re Kapitalanlagepolitik ist, je weniger Versicherungsfäl-
le eintreten und je sparsamer wir wirtschaften. 
 
- Kapitalanlageergebnis 
 

Der größte Teil des Überschusses stammt aus den 
Erträgen der Kapitalanlagen. Damit wir unsere Ver-
pflichtungen aus den Versicherungsverträgen je-
derzeit erfüllen können, müssen wir eine Deckungs-
rückstellung bilden und die Mittel in entsprechender 
Höhe anlegen (z. B. in festverzinslichen Wertpapie-
ren, Hypotheken, Darlehen, Aktien und Immobilien). 
Dies überwachen unser Verantwortlicher Aktuar 
und unser Deckungsstock-Treuhänder. Bei der Be-
rechnung der Deckungsrückstellung wird ein Zins-
satz von 2,25 % zugrunde gelegt. Dies bedeutet, 
dass sich die Vermögenswerte mindestens in die-
ser Höhe verzinsen müssen. In der Regel überstei-
gen die Kapitalerträge diesen Mindestzins, da wir 
das Vermögen nach den Prinzipien möglichst gro-
ßer Rentabilität und Sicherheit anlegen. Außerdem 
beachten wir den wichtigen Grundsatz der Mi-
schung und Streuung. Dadurch lassen sich bei glei-
chem Risiko höhere Renditen erzielen, weil sich Er-
tragsschwankungen teilweise untereinander aus-
gleichen.  
 
Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich natürlich 
auch die Aufwendungen für das Management der 
Kapitalanlagen, Abschreibungen, Zuschreibungen 

und die Realisierung von Bewertungsreserven aus. 
Kapitalanlagen dürfen höchstens mit ihren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bewertet werden. 
Einen Einfluss auf die Bewertung hat auch, ob wir 
die Kapitalanlagen dauerhaft halten wollen (Anlage-
vermögen) oder nur vorübergehend (Umlaufvermö-
gen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermögens ist 
im Falle einer Wertminderung überschussmindernd 
auf den Wert zum Bilanzstichtag abzuschreiben. 
Bei Kapitalanlagen des Anlagevermögens muss 
dagegen nur bei einer voraussichtlich dauerhaften 
Wertminderung abgeschrieben werden. Wurden in 
der Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen 
und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder, 
dann ist der Wertansatz in der Bilanz entsprechend 
zu erhöhen (sogenanntes Wertaufholungsgebot). 
Dieses führt zu einem höheren Überschuss. Ober-
grenze für diese Zuschreibung sind bei beiden 
Vermögensarten die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten. Auch dies ist eine Ausprägung des 
Vorsichtsprinzips. 
 

Wir möchten dies an einem Beispiel verdeutlichen: 
Wenn wir für 100.000 EUR Aktien einer Gesellschaft 
gekauft haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 
100.000 EUR anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag 
einen Wert von 150.000 EUR haben, unabhängig davon, 
ob es sich um Anlage- oder Umlaufvermögen handelt. 
Beträgt der Wert der Aktien zum Bilanzstichtag dagegen 
nur noch 80.000 EUR, dann ist bei Aktien des Umlauf-
vermögens dieser Betrag für den Wertansatz in der Bi-
lanz maßgeblich. Bei Aktien des Anlagevermögens be-
steht dagegen nur dann eine Verpflichtung zur Ab-
schreibung auf 80.000 EUR, wenn eine voraussichtlich 
dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei vorübergehen-
der Wertminderung können die Aktien weiterhin mit 
100.000 EUR in der Bilanz ausgewiesen werden. Wurde 
eine Abschreibung im Umlauf- oder Anlagevermögen 
auf 80.000 EUR vorgenommen und steigt der Kurswert 
der Aktien bis zum nächsten Stichtag wieder auf z. B. 
120.000 EUR an, dann ist eine Zuschreibung von 
20.000 EUR vorzunehmen und in der Bilanz sind wieder 
die ursprünglichen Anschaffungskosten von 100.000 
EUR auszuweisen. 
 

Steigt der Wert der Kapitalanlagen über die An-
schaffungskosten hinaus, entstehen Bewertungsre-
serven. Diese bilden einen Puffer, mit dem die Ü-
berschussbeteiligung für die Kunden auch in Zeiten 
schwacher Kapitalmärkte eine Zeitlang stabil gehal-
ten werden kann. Bewertungsreserven sorgen für 
Sicherheit, weil beispielsweise Kursrückgänge an 
den Aktienmärkten nicht sofort auf das Anlageer-
gebnis durchschlagen. Sie können aber auch ge-
nutzt werden, indem etwa bei niedrigen Kapital-
marktzinsen Bewertungsreserven aufgelöst und Ak-
tien mit Kursgewinn verkauft werden. Hierbei orien-
tieren wir uns an den Erwartungen über die künftige 
Kapitalmarktentwicklung und dem Ziel, die Über-
schussbeteiligung unserer Kunden möglichst unab-
hängig von kurzfristigen Ausschlägen an den Kapi-
talmärkten zu halten. 

 
- Risikoergebnis 
  

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige An-
nahmen über den Eintritt von Versicherungsfällen 
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zugrunde gelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die vertraglichen Leistungen langfristig auch dann 
noch erfüllt werden können, wenn sich die versi-
cherten Risiken ungünstig entwickeln. Ist der Risi-
koverlauf dagegen in der Realität günstiger als kal-
kuliert, entstehen Risikoüberschüsse. 
 

- Kostenergebnis 
 

Ebenso haben wir auch Annahmen über die zukünf-
tige Kostenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir 
sparsamer als kalkuliert, entstehen Kostenüber-
schüsse. 
 

Wie werden die Überschüsse ermittelt und festge-
stellt? 
 
Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des 
HGB ermittelt und jährlich im Rahmen des Jahresab-
schlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von 
einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist 
unserer Aufsichtsbehörde einzureichen. 
 
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer? 
 
Die von uns erwirtschafteten Überschüsse kommen 
zum weitaus überwiegenden Teil den Versicherungs-
nehmern zugute. Der übrige Teil wird den Rücklagen 
des Unternehmens zugeführt. Eine Rechtsverordnung 
zu § 81 c des VAG legt die Beteiligung der Versiche-
rungsnehmer an den Überschüssen fest. Nach der der-
zeitigen Fassung der Verordnung stehen den Versiche-
rungsnehmern mindestens 90 % der Nettoerträge 
(Bruttoerträge abzüglich Aufwendungen) aus denjeni-
gen Kapitalanlagen zu, die für künftige Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind. Soweit die Versicherungs-
nehmer diese Erträge nicht über die oben erwähnte 
Mindestverzinsung erhalten, werden die Erträge für die 
Überschussbeteiligung verwendet. In der Vergangen-
heit haben wir regelmäßig einen deutlich höheren An-
teil als 90 % der Nettokapitalerträge an unsere Kunden 
weitergegeben. Auch an den Überschüssen aus dem 
Risiko- und dem Kostenergebnis beteiligen wir die Ver-
sicherungsnehmer nach der genannten Verordnung in 
angemessener Weise. 
 
Da die verschiedenen Versicherungsarten in unter-
schiedlichem Umfang zum Überschuss beitragen, fas-
sen wir gleichartige Versicherungen zu Bestandsgrup-
pen zusammen. Kriterium für die Bildung einer solchen 
Bestandsgruppe ist vor allem das versicherte Risiko. 
Danach werden z. B. kapitalbildende Lebensversiche-
rungen mit überwiegendem Todesfallcharakter oder 
Rentenversicherungen jeweils eigenen Bestandsgrup-
pen zugeordnet. Die Verteilung des Überschusses auf 
die einzelnen Bestandsgruppen orientiert sich daran, in 
welchem Ausmaß diese zu seiner Entstehung beigetra-
gen haben.  
 
Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form der so-
genannten Direktgutschrift bereits unmittelbar den ü-
berschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben 
wird. Diese Rückstellung darf grundsätzlich nur für die 

Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer ver-
wendet werden. Nur in Ausnahmefällen können wir die 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung im Interesse 
der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines 
Notstandes (z. B. Verlustabdeckung) heranziehen. 
Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde. Wie die Bewertungsreserven dient auch diese 
Rückstellung dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitab-
lauf zu glätten, d. h. auch in Zeiten schwacher Kapital-
märkte die Überschussbeteiligung für die Kunden stabil 
zu halten. 
 
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Versi-
cherungsvertrages? 
 
Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen 
derjenigen Bestandsgruppe, der sie angehört. Die Mit-
tel für die Überschussanteile werden bei der Direktgut-
schrift zu Lasten des Geschäftsjahres finanziert, an-
sonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
entnommen. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird 
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf 
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. 
 
Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung 
kann nicht garantiert werden! 
 
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der lan-
gen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns 
nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor 
ist dabei die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Aber 
auch die Entwicklung des versicherten Risikos und der 
Kosten sind von Bedeutung. Die absolute Höhe der 
künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garan-
tiert werden. Aus den Modellrechnungen können Sie 
den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung ent-
nehmen. 
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Anhang  
 
zur Kündigung und Beitragsfreistellung Ihrer kapi-
talbildenden Lebensversicherung 

 
 
1. Die Kündigung oder Beitragsfreistellung Ihres 

Versicherungsvertrages ist mit Nachteilen ver-
bunden. 

 
Im Falle einer Kündigung erreicht die Rückvergü-
tung erst nach einem bestimmten Zeitpunkt die 
Summe der eingezahlten Beiträge, da aus diesen 
auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kos-
ten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals fi-
nanziert werden und der in § 10 Absatz 3. er-
wähnte Abzug erfolgt. 
 

2. Bei seiner Kalkulation werden folgende Umstände 
berücksichtigt:  

 

- Veränderungen der Risikolage 
 

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten 
basiert darauf, dass die Risikogemeinschaft 
sich gleichmäßig aus versicherten Personen 
mit einem hohen und einem geringeren Risiko 
zusammensetzt. Da Personen mit einem ge-
ringen Risiko die Risikogemeinschaft eher ver-
lassen als Personen mit einem hohen Risiko, 
wird in Form eines kalkulatorischen Aus-
gleichs sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch die vorzeitige Vertragskündigung 
kein Nachteil entsteht. 

 
- Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 

  
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten 
Versicherungsschutzes Garantien und Optio-
nen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür 
erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) 
durch den Versichertenbestand zur Verfügung 
gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertra-
ges partizipiert dieser an bereits vorhandenen 
Solvenzmitteln. Während der Laufzeit muss 
der Versicherungsvertrag daher Solvenzmittel 
zur Verfügung stellen. Bei Vertragskündigung 
gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden 
Bestand verloren und müssen deshalb im 
Rahmen des Abzugs ausgeglichen werden. 
Der interne Aufbau von Risikokapital ist re-
gelmäßig für alle Versicherungsnehmer die 
günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Opti-
onen und Garantien, da eine Finanzierung ü-
ber externes Kapital wesentlich teurer wäre. 

 
 

3. Im Falle der Beitragsfreistellung gelten vorstehen-
de Ausführungen entsprechend.  

 
4. Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug 

zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall ent-
weder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der 
Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt 

der Abzug bzw. wird entsprechend herabgesetzt 
(vgl. § 10 Absatz 3.). 
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Anhang  
 
zu den erhobenen Ratenzuschlägen  

 
Für Versicherungsverträge mit laufender Beitragszah-
lung werden abhängig von der Zahlungsweise der Bei-
tragsraten die folgenden Ratenzuschläge erhoben: 
 

halbjährlich vierteljährlich monatlich 
2 % 3 % 5 % 

 
 
Für Versicherungsverträge mit laufender Beitragszah-
lung im Rahmen eines Kollektivvertrages werden ab-
hängig von der Zahlungsweise der Beitragsraten die 
folgenden Ratenzuschläge erhoben: 
 

halbjährlich vierteljährlich monatlich 
1,5 % 2 % 2,5 % 
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Anhang  
 
zur Beitragskalkulation 
 
Bei der Kalkulation der Jahresbeiträge zu Ihrem Versi-
cherungsvertrag haben wir  
 
-  die Sterbetafel der Deutschen Aktuar Vereinigung 

1994T (Männer bzw. Frauen) 
 
verwendet und als Rechnungszins 2,25% p.a. ange-
setzt.  
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Kapitalbildende Lebensversicherungen gegen laufende Beiträge (mit Zusatzversicherungen)

A) Einkommensteuer

B) Erbschaftsteuer

Ansprüche oder Leistungen aus kapitalbildenden Lebensversicherungen und deren Zusatzversicherungen unter-

liegen der Erbschaftsteuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder im Todesfall als

Erwerb von Todes wegen (z.B. aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) erworben werden.

Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Beiträge zu kapitalbildenden Lebensversicherungen und deren Zusatzversicherungen sind von der Versicherung-

steuer befreit.

C) Versicherungsteuer

Vorbehalte

Diese Informationen entsprechen dem vorstehend angegebenen Stand der steuerlichen Regelungen (Gesetze, Ver-

ordnungen, Rechtsprechung usw.). Hierzu eintretende Änderungen können nachhaltige Auswirkungen haben, die von

uns nicht zu verantworten sind.

Erträge aus nach dem 31.12.2004 abgeschlossenen kapitalbildenden Lebensversicherungen sind im Erlebensfall oder 

bei Rückkauf des Vertrages in voller Höhe steuerpflichtig. Der steuerpflichtige Ertrag ermittelt sich als Unterschieds-

betrag zwischen der Versicherungsleistung im Erlebensfall oder bei Rückkauf und der Summe der auf sie entrichteten 

Beiträge. Im Todesfall erfolgt keine Besteuerung. 

Erfolgt die Auszahlung der Versicherungsleistung (Erlebensfall oder Rückkauf) erst nach Vollendung des 60. Lebens-

jahres des Steuerpflichtigen und hat der Vertrag zum Zeitpunkt der Auszahlung mindestens 12 Jahre bestanden, ist

nur die Hälfte dieses Unterschiedsbetrages der Besteuerung zugrunde zu legen.

Beiträge zu kapitalbildenden Lebensversicherungen, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen wurden, sind nicht als

Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der Sonderausgaben absetzbar.

Werden bei kapitalbildenden Lebensversicherungen neben dem Todesfallrisiko noch zusätzlich weitere Risiken (z.B.

Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit) abgesichert, sind bei der Ermittlung des Unterschiedsbetrags nicht die gesamten

Beiträge von der Versicherungsleistung im Erlebensfall oder bei Rückkauf abzuziehen.

Beitragsanteile, welche auf diese weiteren Risiken entfallen, sind bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Ertrags au-

ßer Betracht zu lassen.  

Kapitalleistungen aus Unfall-Zusatzversicherungen oder Risiko-Zusatzversicherungen unterliegen nicht der Be-

steuerung. Renten aus Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen sind als zeitlich begrenzte Leibrenten mit dem

Ertragsanteil gemäß § 55 Abs. 2 EStDV zu versteuern.

Beitragsanteile, welche auf diese Zusatzversicherungen entfallen, können als Sonderausgaben im Rahmen der 

Höchstbeträge für sonstige Vorsorgeaufwendungen abgezogen werden.  

O1L01034

Sofern es sich nicht um eine Direktversicherung handelt, ist von dem steuerpflichtigen Ertrag Kapitalertragsteuer 

in Höhe von 25 % des steuerpflichtigen Ertrags zuzüglich Solidaritätszuschlag einzubehalten. 

Steuerliche Informationen - Stand 01.06.2007



Merkblatt zur Datenverarbeitung
VorbemerkungDie an uns gestellten Anforderungen und Aufgaben zur korrekten, schnellen und wirtschaftlichen Führung von Ver-tragsverhältnissen können wir in der heutigen Zeit nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gewährleistet ist damit als Fortschritt zu früheren manuellen Verfahren auch ein besserer Schutz Ihrer Da-ten.Die Verarbeitung der uns anvertrauten Daten wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Datenver-arbeitung und -nutzung ist zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der spei-chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, daß das schutzwürdige Interesse des Be-troffenen an dem Ausschluß der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
EinwilligungserklärungUnabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechts-grundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden.Sie gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und Unfallver-sicherung - schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf.Wenn die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen wird, kommt es unter Umstän-den nicht zu einem Vertragsabschluß. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Verarbeitung  und Nutzung von Daten im begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen - wie in der Vorbe-merkung beschrieben - erfolgen.
SchweigepflichtentbindungserklärungAuch die Übermittlung von Daten, die ähnlich wie bei einem Arzt einem Berufsgeheimnis unterliegen, setzt Ihre spezielle Erlaubnis voraus. Deshalb enthalten unsere Antragsformulare in der Kranken-, Lebens- und Unfall- undPraxis-Ausfallversicherung auch eine Klausel zur Entbindung von der Schweigepflicht.
Wie verarbeiten und nutzen wir Ihre Daten?1. DatenspeicherungWir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag erforderlich sind, also zunächst Ihre Angaben im Antrag. Dazu kommen versicherungstechnische und vertragliche Daten wie Kundennummern, Versicherungssummen, Ver-sicherungsdauern, Beiträge, Bankverbindungen sowie unter Umständen die Angaben Dritter. Dritte sind z.B. Ver-mittler, Sachverständige oder Ärzte.Bei Versicherungsfällen speichern wir Ihre Angaben zum Schaden, erfolgte Auszahlungen (z.B. beim Ablauf einer Lebensversicherung) und ggf. auch wieder Angaben von Dritten (z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsun-fähigkeit).2. Datenübermittlung an RückversichererIm Interesse der Versichertengemeinschaft achten wir auf die Auswahl der von uns übernommenen Risiken. Einen Teil des von uns übernommenen Risikos geben wir in vielen Fällen an Rückversicherer ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls versicherungstechnische Angaben von uns. Dazu gehören z.B. die Namen der Kunden, Beiträ-ge, Arten des Versicherungsschutzes, Angaben über die Tarifierung (auch Zuschläge) sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien.Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, stellen wir dazu auch die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Manchmal bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer im In- und Aus-land, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.3. Datenübermittlung an andere VersichererIm Versicherungsvertragsgesetz ist geregelt, daß Versicherungsnehmer und versicherte Person bei Antragstellung, Vertragsänderungen und im Leistungs- und Schadensfall alle Umstände, nach denen wir fragen, angeben müssen. Dazu gehören z.B. Vorerkrankungen und frühere Versicherungsfälle oder Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte) bei anderen Unternehmen.Um Mißbrauch zu verhindern, Widersprüche aufzuklären oder Lücken bei der Feststellung entstandener Schäden und bei bereits erfolgten Leistungen zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer zu fragen und Aus-künfte auf Anfragen zu erteilen.Auch z.B. bei Doppelversicherung, gesetzlichem Forderungsübergang oder Teilungsabkommen kann der Austausch von personenbezogenen Daten mit anderen Versicherern erforderlich werden. Dabei werden Daten wie z.B. Name und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und Angaben über die Tarifierung (auch Risikozuschläge), Schaden-höhe und Schadentag weitergegeben.4. Zentrale Hinweissysteme

Stand
: 01.0
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Zur Prüfung von Anträgen, Schäden und Leistungen kann es um Mißbrauch zu verhindern und Widersprüche aufzu-klären, erforderlich sein, beim zuständigen Fachverband bzw. anderen Versicherern nachzufragen oder auch ent-sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Sinn und Zweck ist die Einschätzung, Aufklärung von Sachverhalten und Verhinderung von Versicherungsmißbrauch.Dafür bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme.Hinweissysteme gibt es bei der Arbeitsgemeinschaft von Schadenversicherern zur Schadenabwicklung (AGA), beimGesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und beim Verband der privaten Kankenversicherung e.V. Die Aufnahme und Nutzung von Daten dieser Hinweissysteme erfolgt nur zu den Zwecken, die mit dem je-weiligen System verfolgt werden dürfen, also nur unter bestimmten Voraussetzungen.
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Beispiele:In der Lebensversicherung werden Sonderrisiken aufgenommen. Unter Sonderrisiken ist zu verstehen, daß ein An-trag von uns abgelehnt oder nicht zu normalen Bedingungen angenommen werden kann (z.B. Risikozuschlag) odernachträglich durch Rücktritt oder Anfechtung aufgehoben werden muß. Meldungen erfolgen aus versicherungsme-dizinischen Gründen aufgrund eigener Feststellungen und aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer. Auch bei verweigerten Nachuntersuchungen oder Ablehnung eines geforderten Risikozuschlags erfolgt eine Meldung. Zweck des Systems ist die Risikoprüfung.In der Unfallversicherung erfolgen Meldungen bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, bei Leistungsablehnungen wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung von Un-fällen oder Unfallfolgen, bei außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Erbringung von Leistungen oder Klageerhebung auf Leistung. Zweck des Systems ist die Risikoprüfung und Aufdeckung von Mißbrauch.In der Sachversicherung werden Schäden und Personen aufgenommen, wenn z.B. Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmißbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck sind die Risikoprüfung, Schadenaufklärung und die Verhinderung weiteren Mißbrauchs.5. Datenverarbeitung in und außerhalb der VersicherungsgruppeDie INTER Versicherungen untergliedern sich in die rechtlich selbständigen Unternehmen INTER Krankenversiche-rung aG, INTER Lebensversicherung aG, INTER Allgemeine Versicherung AG sowie die INTER Kapitalvermittlungs-GmbH.Um unseren Kunden umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten wir in der Unternehmens-gruppe zusammen.Um Ihnen und uns z.B. bei der Datenverarbeitung und beim Beitragsinkasso Kosten zu sparen, werden dabei ein-zelne Bereiche zentralisiert. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit ver-schiedenen Unternehmen der INTER Versicherungen abschließen. Ihre Vertragsnummern, die Art Ihrer Verträge,Ihr Geburtsdatum, Ihre Bankverbindungen, allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten werden in einerzentralen Datensammlung geführt.Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl) und bestehende Verträge von allen Unternehmen der INTER Versicherungen abfragbar. Auf diese Weise werden Post-eingänge gleich richtig zugeordnet und Geldeingänge schnell verbucht; wenn Ihre Adresse von einer Stelle geän-dert wird, ist sie damit für alle Verträge bei jedem unserer Unternehmen aktualisiert.Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen grundsätzlich nur von den jeweiligen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bundesdaten-schutzgesetzes zu beachten sind.Zur umfassenden Beratung und Betreuung in weiteren Finanzdienstleistungen, z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapi-talanlagen, Immobilien arbeiten wir und unsere Vermittler auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb unserer Gruppe zusammen. Die Zusammenarbeit besteht in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln z.B. Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Ver-sicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten oder unsere Mitarbeiter vermitteln Finanzdienstleistungen unserer Kooperationspartner.Datenübermittlung zwischen den INTER Versicherungen und Kooperationspartnern findet statt, wenn im konkretenEinzelfall          a) durch den jeweiligen Kooperationspartner Versicherungsverträge für die INTER          b) durch Mitarbeiter der INTER Finanzdienstleistungen für den Kooperationspartner              angebahnt bzw. vermittelt wurden.Unsere Kooperationspartner sind zum Zeitpunkt der Drucklegung:ARAG Allgemeine Rechtsschutz - Versicherungs AG, Auxilia - Rechtsschutz - Versicherungs AG, BKM Bausparkasse Mainz AG, DA Deutsche Allgemeine Versicherung, DPK Deutsche Pensionskasse AG, FAMK Freie Arzt- und Medizin-kasse, Gerling G & A, Gothaer Versicherungs AG, Helvetia Versicherungen, KPK Kölner Pensionskasse, Mecklenbur-gische Versicherung, Oyak Anker Bank, PCL Pro Consult Leasing AG, VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.,Victoria Versicherung AG, VIF Versicherungs- Immobilien & Finanzkontor Hagelstein & Co. GmbH, Winterthur-Garantie Deutsche Garantie- und Kautions-Versicherungs-AG sowie Zürich Versicherungen.Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stellen gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.6. Betreuung durch VersicherungsvermittlerIn Ihren Versicherungsangelegenheiten und im Rahmen der sonstigen (Finanz-) Dienstleistungsangebote der INTER Versicherungen und unserer Kooperationspartner werden Sie durch unsere Vermittler betreut. Vermittler sind ne-ben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstlei-stungen auch z.B. Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften.Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler die für Ihre Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags-, Schadens- und Leistungsdaten, z.B. Vertragsnummern, Beiträ-ge, Arten des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungslei-stungen. Von unseren Partnerunternehmen erhält er Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z.B. Ab-schluß und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personen-versicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten zum Teil selbst zur Beratung und Be-treuung und werden von uns über Änderungen kundenrelevanter Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-heimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre RechteSie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem bereits erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder LöschungIhrer gespeicherten Daten.Wenn Sie Fragen haben oder weitere Auskünfte und Erläuterungen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren be-trieblichen Datenschutzbeauftragten in unserer Hauptverwaltung in Mannheim. Dies gilt auch für die bei unseren Rückversicherern gespeicherten Daten.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

um über die Annahme Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags entscheiden oder ein verbindliches Angebot für den von Ihnen gewünschten
Versicherungsschutz abgeben zu können, müssen wir das individuelle Risiko einschätzen. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen Fragen in Textform, die Sie bitte genau
lesen und beantworten. Falsche oder unvollständige Angaben können den Bestand Ihres Vertrages und Ihren Versicherungsschutz gefährden.
Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht und die Rechtsfolgen, die im Falle der Verletzung dieser Pflicht eintreten können, sind in §§ 19 – 22 des Versicherungsvertragsgesetzes
geregelt. Bitte lesen Sie auch den umseitig abgedruckten Gesetzestext.

1. Welche vorvertragliche Anzeigepflicht besteht?
Sie erfüllen Ihre Anzeigepflicht, wenn Sie die gestellten Fragen vollständig und richtig beantworten. In Ihren Antworten müssen Sie nur das angeben, was Ihnen –
und wenn ein Vertreter für Sie handelt, auch diesem – bekannt ist. Benötigen wir aufgrund Ihrer Angaben weitere Auskünfte, können wir Nachfragen an Sie richten.
Wir können Sie auch bis zum Abschluss des Versicherungsvertrages danach fragen, ob zwischenzeitlich Risikoveränderungen eingetreten sind.

2. Welche Rechtsfolgen können eintreten, wenn die Anzeigepflicht verletzt wird?
Die Rechtsfolgen richten sich danach, ob die Anzeigepflicht unverschuldet oder schuldhaft verletzt wurde und welcher Grad des Verschuldens vorliegt. Machen Sie
geltend, die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt zu haben, müssen Sie einen nur geringeren Verschuldensgrad oder fehlendes Verschulden nachweisen.

a) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung können wir vom Vertrag zurücktreten. Versicherungsschutz besteht dann nicht, es sei denn die
Anzeigepflichtverletzung ist weder für den Eintritt noch die Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung ursächlich. Die Prämie gebührt uns bis zum
Zugang der Rücktrittserklärung. Bei einer Lebensversicherung haben Sie Anspruch auf die Auszahlung eines ggf. vorhandenen Rückkaufswertes.

b) Kündigung
Bei einfach fahrlässiger oder unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung sind wir unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zur Kündigung des Vertrages berechtigt.
In der Krankenversicherung ist bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung keine Kündigung möglich. Bei einer Lebensversicherung wandelt sich der Versicherungsvertrag
in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafür vereinbarte Mindestversicherungsleistung erreicht wird.

c) Vertragsänderung
Der Rücktritt wegen grob fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung und die Kündigung wegen fahrlässiger oder unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung sind ausgeschlossen,
wenn wir bei Kenntnis von dem nicht angezeigten Umstand den Versicherungsvertrag zu anderen Bedingungen (z. B. mit Risikoausschluss oder gegen Prämienzuschlag)
geschlossen hätten. Wir können verlangen, dass der Vertrag mit Wirkung ab Vertragsschluss entsprechend angepasst wird, im Fall der unverschuldeten Anzeigepflicht-
verletzung ab der laufenden Versicherungsperiode. Der Versicherungsschutz und der Prämienanspruch richten sich dann rückwirkend zu den genannten Zeitpunkten
nach dem geänderten Vertragsinhalt. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. In der Krankenversicherung ist bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung keine Vertragsanpassung möglich.

d) Anfechtung
Bei arglistiger Täuschung sind wir zur Anfechtung des Versicherungsvertrags berechtigt, mit der Folge, dass dieser von Anfang an nichtig ist. Es besteht zu keinem
Zeitpunkt Versicherungsschutz, eventuell erbrachte Versicherungsleistungen sind zurückzugewähren und die Prämie gebührt uns bis zum Zugang der Anfechtungserklärung.

3. Wann können wir keine Rechte wegen einer Anzeigepflichtverletzung geltend machen?
Wir können unsere Rechte nur innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Anzeigepflichtverletzung durch schriftliche Erklärung ausüben, bei Arglistanfechtung
formfrei innerhalb eines Jahres. Wir müssen – außer bei Arglistanfechtung – alle Umstände innerhalb der Monatsfrist angeben, auf die wir unsere Rechtsausübung
stützen. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren (bei Krankenversicherungen: 3 Jahre) nach
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich
oder arglistig verletzt haben. War uns die Anzeigepflichtverletzung oder der nicht angezeigte Umstand bei Vertragsschluss bekannt, können wir keine Rechte wegen
Anzeigepflichtverletzung ausüben.

4. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung,
der Arglistanfechtung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist
zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Erklärung des Kunden: Dieses Informationsblatt habe ich erhalten, bevor ich die Fragen nach den Gefahrumständen beantwortet habe.

Antrag/Angebotsanforderung vom (Datum): _____________________________

Versicherungssparte: ___________________________________________________________________________________________
(Unterschrift Kunde)

INTER Krankenversicherung aG  ·  INTER Lebensversicherung aG  ·  INTER Allgemeine Versicherung AG
Hauptverwaltung  ·  Erzbergerstraße 9-15  ·  68165 Mannheim
Service Center 0621 427-427  ·  Telefax 0621 427-944
www.inter.de  ·  E-Mail: info@inter.de
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz: §§ 19 – 22

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen,
wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie
Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der
Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben,
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der
Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
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